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INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING [DE] 505 
EXTERNE BESTÄTIGUNGEN 

(ISA [DE] 505)  

(Gilt für die Prüfung von Abschlüssen für Zeiträume, die am oder  

nach dem 15.12.2009 beginnen)  

[ISA [DE] 505 gilt erstmals für die Prüfung von Abschlüssen für Zeiträume, die am oder nach 

dem 15.12.2021 beginnen, mit der Ausnahme von Rumpfgeschäftsjahren, die vor dem 

31.12.2022 enden. Eine freiwillige vorzeitige Anwendung ist für die Prüfung von Abschlüssen 

für Zeiträume zulässig, die am oder nach dem 15.12.2019 beginnen, mit der Ausnahme von 

Rumpfgeschäftsjahren, die vor dem 31.12.2020 enden, wenn sämtliche in der Anlage D.1 des 

ISA [DE] 200 genannten Standards angewendet werden. Die Entscheidung für eine freiwillige 

vorzeitige Anwendung ist in der Auftragsdokumentation bzw. an zentraler Stelle in der WP-

Praxis festzuhalten.] 
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International Standard on Auditing [DE] (ISA [DE]) 505 „Externe Bestätigungen“ ist im Zu-

sammenhang mit ISA [DE] 200 „Übergeordnete Ziele des unabhängigen Prüfers und 

Grundsätze einer Prüfung in Übereinstimmung mit den International Standards on Audi-

ting“ zu lesen.  

 

1. Einleitung 

1.1. Anwendungsbereich dieses ISA [DE] 

1 Dieser International Standard on Auditing [DE] (ISA [DE]) behandelt die Anwendung von Ver-

fahren der externen Bestätigung durch den Abschlussprüfer, um Prüfungsnachweise in Über-

einstimmung mit den Anforderungen von ISA [DE] 3301 und ISA [DE] 5002 zu erlangen. Dieser 

ISA [DE] spricht nicht Befragungen zu Rechtsstreitigkeiten und Ansprüchen an, die in ISA 

[DE] 5013 behandelt werden.  

 

1.2. Verfahren der externen Bestätigung, um Prüfungsnachweise zu erlangen 

2 In ISA [DE] 500 ist dargelegt, dass die Verlässlichkeit von Prüfungsnachweisen durch deren 

Quelle und Art beeinflusst wird und von den individuellen Umständen abhängt, unter denen 

 
1 ISA [DE] 330 „Reaktionen des Abschlussprüfers auf beurteilte Risiken“.  
2 ISA [DE] 500 „Prüfungsnachweise“.  
3 ISA [DE] 501 „Prüfungsnachweise – Besondere Überlegungen zu ausgewählten Sachverhalten“.  


